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Drucksache-Nr.: BV/0604/2017 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: Dez. III Ordnung, Bildung, Kommunales 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Kultur- und 
Tourismusausschuss 

01.11.2017     

Kreis- und 
Finanzausschuss 

09.11.2017     

Kreistag 30.11.2017     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Änderung KKM-Vertrag 
 

 
Beschlussvorschlag:   
 
Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt folgende Änderungen zum 
Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH:  
 
§ 8 Abs. 1  Die Wortgruppe „soweit letzteren ein Weisungsrecht im Gesellschaftsvertrag 

eingeräumt ist“, wird gestrichen.  

 
§ 8 Abs. 2  Nach der Nennung der Rechtsgrundlage des § 133 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA 

wird die Wortgruppe „einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem Ergebnis- 
und einem Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einem Stellenplan aufzustellen“ 
hinzugefügt. Dafür entfallen die im bisherigen Gesellschaftsvertrag 
aufgeführten Buchstaben a) bis d).  

  Darüber hinaus wird folgender Satz 2 zusätzlich eingefügt: „Die Angaben des 
Ergebnisplanes sowie des Finanz- bzw. Investitionsplanes sind für weitere drei 
Jahre darzustellen.“  

 
§ 9 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 4 zusätzlich eingefügt: „Die Gesellschafter können 

ihren jeweiligen Vertretern im Aufsichtsrat jederzeit Weisungen erteilen.“ 
 
§ 9 Abs. 2.1 Bei lit. a) und b) wird jeweils die Wortgruppe „oder der von ihm benannte 

Vertreter“ gestrichen. Stattdessen wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „Die 
geborenen Mitglieder zu a) und b) können sich durch einen Beschäftigten der 
jeweiligen Kommune vertreten lassen.“ 

 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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§ 9 Abs. 2.2  Hier wird am Ende von Satz 2 die Wortgruppe „regelt der Kreistag bzw. 
Stadtrat“ ersetzt durch die Wortgruppe „richtet sich nach § 131 Abs. 3 i.V.m. 
Abs. 1 KVG LSA“.  

 
 In Satz 7 wird der Satzteil „Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt“ 

durch „Kulturstiftung Sachsen-Anhalt“ ersetzt.    
 
§ 9 Abs. 15 Satz 1 endet nach der Wortgruppe „in der Angelegenheit selbst beschließen“, 

das Wort „wenn“ und die in lit. a) bis d) formulierten Bedingungen entfallen.  
 
§ 10 Abs. 1 In Satz 6 wird die Wortgruppe „spätestens drei Tage vor dem Tag der Sitzung“ 

durch die Wortgruppe „spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Sitzung“ 
ersetzt.  

 
§ 10 Abs. 4 Satz 1 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt: „oder bei nicht 

ordnungsgemäßer Einberufung sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates 
anwesend sind und ihr Einverständnis zur Durchführung der Sitzung im 
Sitzungsprotokoll erklärt haben.“ 

 
§ 12 Abs. 8 In Satz 2 wird die Wortgruppe „spätestens am 3. Tage vor der 

Gesellschafterversammlung“ durch die Wortgruppe „spätestens am 14. Tage 
vor der Gesellschafterversammlung“ ersetzt.  

 
§ 12 Abs. 15 In Satz 3 wird die Wortgruppe „drei Werktage ab Zugang der Vorlage“ durch 

die Wortgruppe „zwei Wochen ab Zugang der Vorlage“ ersetzt.  
 
§ 13 Abs. 2 Hier wird zwischen den Wortgruppen „im Rahmen des Gegenstandes der 

Gesellschaft“ und „verwendet werden“ die Wortgruppe „für nicht wirtschaftliche 
Tätigkeiten“ sowie folgender neuer Satz 3 „Der Nachweis der ausschließlichen 
Verwendung der Zuschüsse ist im Rahmen einer Trennungsrechnung zu 
führen“, eingefügt.  

 
§ 14 Abs. 1  Nach der Wortgruppe „den Jahresabschluss“ und vor dem Wort „aufzustellen“ 

wird die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften“ 
eingefügt.  

 
§ 14 Abs. 2 Nach der Wortgruppe „durch einen Abschlussprüfer“ und der Wortgruppe „zu 

prüfen“ wird ebenfalls die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften“ eingefügt.  

 
§ 14 Abs. 6 Hinsichtlich der ortsüblichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes gelten die Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA.  
 
§ 21 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 2 neu eingefügt: „Die ortsübliche Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gemäß § 14 Abs. 6 dieses 
Gesellschaftsvertrages bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt hiervon 
unberührt.  
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Sachdarstellung:  
 
Pflichtgemäß hat der Landkreis die beabsichtigte Beteiligung an der KKM dem 
Landesverwaltungsamt, Obere Kommunalaufsichtsbehörde, angezeigt. Weiter ist die 
beihilferechtliche Prüfung durchgeführt und steuerrechtlich eine verbindliche Auskunft des 
Finanzamtes Bitterfeld eingeholt worden.  
 
Im Ergebnis hat das Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 29.09.2017 unter 
Berücksichtigung der oben genannten weiteren Prüfungen die im Beschlusstext genannten 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages als notwendig verfügt.  
 
Zur Begründung im Einzelnen:   
 
§ 8 Abs. 1  Gemäß dem Gesprächsprotokoll vom 05.07.2017 wird von den 

Gesellschaftern ein weisungsabhängiger Aufsichtsrat gewünscht. Dieses wird 
durch die Änderung erreicht.  

 
§ 8 Abs. 2 Der Wirtschaftsplan des Unternehmens muss gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 1 aus 

einem Ergebnis- und Finanzplan bestehen. Diese sind somit automatisch Teil 
des Wirtschaftsplans. Die Begriffe „Ergebnisplan“ und „Finanzplan“ sind der 
KomHVO entnommen, allerdings nur sinngemäß und nicht wörtlich 
anzuwenden. In der Praxis sollte der Finanzplan eher einem Vermögensplan i. 
S. d. Eigenbetriebsrechts oder sogar einem reinen Investitionsplan 
entsprechen. Es ist auch möglich sich für die Bezeichnung „Finanzplan“ oder 
„Investitionsplan“ zu entscheiden.  

 Das Erfordernis eines Stellenplans sowie der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung besteht lt. aktuellem KVG LSA nicht. Die Gesellschafter sollten 
im Rahmen des Beteiligungscontrollings dennoch darauf bestehen, zumal eine 
entsprechende Gesetzesänderung vorbereitet wird.  

 
§ 9 Abs. 1 Ich verweise auf die Begründung zu § 8 Abs. 1.  
 
§ 9 Abs. 2.1  Die Änderung beinhaltet eine Konkretisierung der Vertretungsregelung i. S. d.  

§ 131 Abs. 1 und 2 KVG LSA.  
 
§ 9 Abs. 2.2  Der bisherige Satz 2 entsprach nicht den kommunalrechtlichen 

Bestimmungen, weil das Verfahren gesetzlich geregelt ist und demzufolge 
nicht von der jeweiligen Vertretung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bzw. der 
Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt werden kann.  

 
 Die Stiftung Dome und Schlösser ist zwischenzeitlich in Kulturstiftung 

Sachsen-Anhalt umbenannt worden.  
 
§ 9 Abs. 15  Seitens der Kommunalaufsichtsbehörde wird aufgrund der Sicherstellung 

eines angemessenen Einflusses der kommunalen Gesellschafter empfohlen, 
dass die Gesellschafterversammlung jederzeit bedingungslos alle Geschäfte 
an sich ziehen kann.  

 
§ 10 Abs. 1  Die jetzige Drei-Tages-Frist erscheint zu kurz und nicht angemessen. Die 

Zwei-Wochen-Frist ist der Anpassung an die Ladungsfrist geschuldet. Sie ist 
zudem ein Vorschlag für eine angemessene und dennoch nicht zu lange Frist.  

 
§ 10 Abs. 4 Gemäß dem Gesprächsprotokoll 05.07.2017 herrschte Einigkeit, eine 

Möglichkeit zur Heilung der Beschlussfähigkeit aufzunehmen. Der Vorschlag 
orientiert sich an der bereits bestehenden Regelung des § 12 Abs. 9 dieses 
Gesellschaftsvertrages für die Gesellschafterversammlung. 
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§ 12 Abs. 8  Ich verweise auf die Begründung zu § 10 Abs. 1. Die 14-Tage-Frist (analog 

zur Zwei-Wochen-Frist) wurde i. S. d. Einheitlichkeit der Regelungen des 
Gesellschaftervertrages gewählt, ist jedoch nur ein Vorschlag.  

 
§ 12 Abs. 15 Ich verweise auf die Begründung zu §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 8.  
 
 
§ 13 Abs. 2 Die vorgeschlagenen Änderungen dienen lediglich der Klarstellung, weil für 

die Vereinbarkeit der Gesellschafterzuschüsse mit dem EU-Beihilferechtlich 
ohnehin so zu verfahren ist (siehe Ergebnis der beihilferechtlichen Prüfung).  

 
§ 14 Abs. 1 Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA. 

Ein Verweis auf § 133 KVG LSA genügt nicht, da dieser eine konkrete 
Regelung im Gesellschaftsvertrag einfordert.  

 
§ 14 Abs. 2 Ich verweise auf die Begründung zu § 14 Abs. 1. 
 
§ 14 Abs. 6   Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA. 

Ein Verweis auf § 133 KVG LSA genügt erneut nicht, da dieser eine konkrete 
Regelung im Gesellschaftsvertrag einfordert. (Anmerkung: Diese Vorgabe ist 
m.E. auch erfüllt, wenn die vollständige Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfolgt und im Amtsblatt der Stadt Köthen 
(Anhalt) vor Beginn des Auslegungszeitraumes auf die Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises hingewiesen wird.)  

 
§ 21 Abs. 1  Die neu aufgenommene Regelung dient der Klarstellung. Im Übrigen verweise 

ich auf die Begründung zu § 14 Abs. 6.  
  
Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die beihilferechtlichen oder 
steuerrechtlichen Umstände. Der besseren Lesbarkeit wegen werden die Neufassung des 
Gesellschaftsvertrages sowie eine Synopse von alter und neuer Fassung als Anlagen 
beigefügt.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
 -                                         
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
KKM-Vertrag neu ab 01 01 2018_Endfassung nach LVwA 
Synopse Änderung KKM-Vertrag 
Verfügung LvwA - KKM 
 

 

 
 
________________   
U. Schulze     
Landrat 
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